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	§ 7 DGUV V1
	Spricht den Dienstherrn an: In der Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 7 der Deutschen Gemeinsamen Unfallversicherung (DGUV) ist klar die Fürsorgepflicht Ihres Arbeitgebers geregelt. Er darf das Thema Sucht nicht „unter den Tisch kehren“ und muss für die Sicherheit und Gesundheit aller Kolleginnen und Kollegen sorgen. Zudem weist der Artikel darauf hin, dass ein Arbeitgeber keinen Mitarbeiter weiterbeschäftigen darf, der gesundheitlich nicht in der Lage ist, eine Arbeit auszuführen. Auch hier ist eine fristlose Kündigung möglich.
	

	§§ 15 und 16 DGUV V1
	Spricht den Arbeitnehmer und auch Sie als Personalrat an: Ebenfalls richtet sich die Unfallverhütungsvorschrift auch an die Arbeitnehmer. Nach § 15 Abs. 1 und § 16 sind die Kollegen dazu verpflichtet, Gesundheitsgefahren oder Sicherheitsrisiken zu melden. Dazu gehört auch ein Kollege, der aufgrund seines Suchtverhaltens ein Risiko für sich und andere darstellt.
	

	§ 80 Abs. 1 Nr. 16 und 18 BPersVG bzw. entsprechende landesgesetzliche Regelungen 
	Spricht Sie als Personalrat an: In Fragen des Gesundheitsschutzes, der Ordnung der Dienststelle und des Verhaltens der Arbeitnehmer sowie bei Regelungen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und zum Gesundheitsschutz haben Sie als Personalrat mitzubestimmen, soweit keine entsprechenden gesetzlichen oder verbindlichen tariflichen Regelungen bestehen. Sie können zum Beispiel Ihrem Arbeitgeber einen Vorschlag zur Vorbeugung von Alkohol am Arbeitsplatz machen oder alles in einer Dienstvereinbarung regeln.
	

	§ 3 EFZG
	Da Sucht als Krankheit angesehen wird, haben die betroffenen Kollegen auch einen Anspruch auf Lohnfortzahlung, auch wenn die Sucht „selbstverschuldet“ ist. Das geht aus § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG hervor. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Abhängigkeit ärztlich bestätigt ist. 
	




